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E I N L A D U N G 

 

zur Hauptversammlung der Bremer Sportjugend im LSB Bremen e.V. am 
 
 

Freitag, den 24. November 2023, Beginn um 18.00 Uhr, 

Räume der Konrad – Adenauer Stiftung  

Domshof 22, 28195 Bremen 

 

 

TAGESORDNUNG: 

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

2. Wahl einer Versammlungsleitung 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Grußworte 

5. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten 

6. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

7. Berichte 

7.1. Bericht des Vorsitzenden 

7.2. Berichte der Beisitzenden 

7.3. Diskussion der Berichte 

8. Haushaltsrechnung 2022 und Wirtschaftsplan 2024 

9. Entlastung des Vorstandes 

10. Anträge 

11. Berichte – Termine – Informationen 
 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, wünschen eine gute Anreise und verbleiben 

mit Dank und freundlichen Grüßen  

 
Bernd Giesecke 

Vorsitzender 

 

 

 

Per Email an: 
Die Mitgliedsorganisationen  
im LSB Bremen e.V.  
 
zur Weitergabe an die Jugendvertretungen 
 
 
 
Verein/Verband: Sport Club Borgfeld e.V. 

http://www.bremer-sportjugend.de/
http://www.lsb-bremen.de/


 

 

 

 

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir nachstehendes Verfahren zu beachten:  

 Die entsendeten Delegierten vor Einstieg in die Tagesordnung textförmlich (Email, Post oder 

Fax) anmelden. 

 Die Anmeldung muss durch eine (nach Satzung) vertretungsberechtigte(n) Person der entsen-

denden Mitgliedsorganisation erfolgen. 

 Es genügt die Meldung der Personenanzahl an erwarteten Delegierten, eine namentliche Vo-

ranmeldung ist nicht notwendig.  

Beispiel: „Der Verein meldet mit dieser Mail 4 Delegierte zur Hauptversammlung der BSJ an.“ 

 Eine An- oder Nachmeldung von (weiteren) Delegierten ist vor Einstieg in die Tagesordnung 

textförmlich möglich. 

 

 

 


